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Versicherungsschutz jeder Art durch die 

IDerf tdlerungsanftalt der 
ö�erretdltf dlen 13urtdesländer 
Versi<herungsaktiengesells<haft 

WIEN L RENNGASSE 1 

Fernruf U 25 5 20 

Die Anstalt bietet als einziges Institut den Gendarmerie

beamten die Möglichkeit der Prämienverrechnung im 

Wege des Gehaltsabzuges. 

tA-��e tA-tten _l!.ebens- u.nJ f..�ementatoetsidtetun'len 

Stetbe- u.nJ Xtankenootsot'}-e 

Österr e ichische 
Br au-Aktiengesellschaft 

!!2.mwal»U1.JJ-a/J.wu;. 

J!.mz_, Jdiute,11.,{Lll 6 3

TEXTIL-HANDELSGESELLSCHAFT M. B. H. 

-- .. �/_ ,, 
. ,,J„eifA/1,o,g,e� 

WIEN VII, NEUBAUGASSE 28 / TEL. B 30 5 85, B 36 307 

Bisher hunderte zufriedene Kunden 

aus den Reihen lhrer Kollegen 

Sämtliche Herren- und Damenbekleidung gegen zi nse n freie 
Zahlungserleichterung / Kaufanweisungen können bei allen Ver- . 

trauensleulen der Gewerkschaften behoben werden. 
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BRAUEREI LIES ING MIT MÄ LZEREI 
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STERNBRAUEREI SALZBURG· 

H0FBRÄU KALTENHAUSEN MIT MÄLZEREI 
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BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCI--I 

WIEN XIV, CUMBERLANDSTRASSE 27 
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DER�IEDERAUFBAU DER 
ÖSTERR. BUNDESGENDARME.RIE 

Wenn man bedenkt, daß im Jahre 1945 in einzelnen Landesgendarmeriebereichen 
auf den Gendarmeriedienststellen (abgesehen von vollkommen zerstörten Telephon
anlagen) weder ein Tisch noch ein Sessel, weder Dienstbücher noch Lehrbehelfe 

' ' 
ja sogar alle Akten inklusive der Strafkarten vernichtet waren, weiß man, w�s es 
hieß, hier volle Arbeit zu leisten. Die Sicherheitsverhältnisse befanden sich zum 

Großteil in den tristesten Zuständen und es bedurfte der Krafr aller Gendarmen 
und Vorgesetzten, um auch nur die ersten Ansätze des Sicherheitsdienstes zu 
organisieren. Die Gendarmen haben aber nicht nur versucht, den Sicherheitsdienst 
nach modernsten Grundsätzen zu organisieren, sondern sie haben auch Hand an

gelegt beim Wiederaufbau der durch Kriegsereignisse zerstörten Gendarmeriedienst-
stellen, was durch einige Bilder festgelegt erscheint. 

Wir Gendarmen müssen auch heute noch die Dinge und die Menschen nehmen 

wie sie sind und dürfen uns nicht in ein Traumland verlieren. Vieles ist noch zu 

leisten und auszubauen, damit die österreichische Bundesgendarmerie nicht nur 

den Grad der Ausbildung und des Formates vor 1938 erreicht, sondern darüber 

hinaus hat sie sich mit den Aufgaben der modernen Kriminalistik und des Aus
forschungsdienstes zu besch�ftigen. Der Gendarrneriebeamte ist ein Erhebungs
beamter für die Bezirkshauptmannschaften über alle verwaltungsrechtlichen Aufgaben, 

ein Ausforschungsbeamter und Kriminalbeamter für die Gerichte und Staatsanwalt
schaften, aus welchen Di�nsten sich der Spezialbeamte für den Sicherheitsdienst 
beziehungsweise für den Exekutivdienst ergibt. 

Die österreichische Bundesgendarmerie wird auch weiterhin ihrem Grundsatz getreu 
am Tage ihres einhundertundeinjährigen Bestehens der Regierung und dem Staate 
gegenüber ihre Treue versichern und nicht erlahmen, am Wiederaufbau unseres , 
Sicherheitswesens und unseres Staates weiterhin mitzuhelfen. 

........ 

Zu u n se re m Ti t elbild: 

1945: Provi sorische Postenun terkünfte 
1950: Der �oderne Gen darmerieposten 
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1945 

Zerstörte und nur provisorisch eingerichfete Postenunter
künfte 

Wiederaufgebaute und 

1950 

neu hergerichtete Gendarmerie
gebäude 

1. Ausgebranntes und völlig zerstörtes Abteilungs• u. Bczirksgendarmeriekommando. - 2. Im Hof eines Bauernhauses „notdürftig eingerichtete Postenunterkunft. - 3. Provisorisches 
Postonkommando. - 4. Das wiederaufgebaute Abteilungs- und Bezirksgendarmeriekommondo St. Pölten. - 5. Landesgendarmeriekommando für Vorarlberg. - 6. Ehrenmal für die 
in Ausübung ihres Dienstes gefallenen Gondarmcriobe.Jmten. Errichtet vom Landesgcndarmeriekommando für Salzburg anläßlich des hundertjährigen Bestehens der österr. Gendarmerie. 

4 

Modernst eingerichlate Kanzlelen Gepflegte Unterkünfte, neue Garagen 
darmeriewerkstätten 

und eigene Gen-

1. Kanzlei mit Evldenzko,tcl und 2. Abtollungskonzlel der E,hob.;ngsobtell.;n�-dos Londosgonhrmerlokommondos fü, Niodorösterrolch. -TEin Gcndormorlopostonkommando In Nloder• 
Bsterrelch. - 4. Garage In St. PBlion- - 5, Bohndotochoment Wien. - 6. Workslälle der technischen Abteilung des Londosgondormorlckommondos IOr N .• l'.J. 
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Moderne Nachrichtenübermittlung 

Nachrichtenübermittlung durch Fernschreiber 

Eine der bedeutendsten Voraussetzungen der erfolgreichen 
Durchführung · der gro�en Aufgabe der Aufrechterha.1-tung 
der öffentil1ichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit im Interesse 
des Staa-tes und der Bevölkerung einer nach modernen 
Grundsätzen organisierten Genda,rmerie, ist eirne exakt und 
rasch arbeitende Nachrichtenübermittlung. Dieser Grund
satz wurde beim Wiederaufbau des östeirreichischen Gen
darmer-iewesens i11s Auge gefa�t und schrittweise nach 
M�gabe der Verhä;J.tniJSse in die Tat umgesetzt. 

Ei,n Grundpfei'lier dieses modernen Nachrichtenwesens i-st 
das Fernschreiben. In jenen besonderen Fälilen, in denen 

Durchgeben eines Fernschrelbenr 

Vctleilerrclol,gcstell der Fernschreibstelle 
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nur bli-tzschnelle Weitergabe von Nachrichten den sofor
tigen Einsatz der. Gendarmeriebeamten nach Entdeckung 
begangener Verbrechen oder Bekanntgabe des Eintrittes 
von Naturkatast-rophen ermögl'icht und somit den gewünsch
ten Erfol·g herbe"iführt, hat sidh das Vorhandensein eines 
Fernschreibnetzes hervorragend bewährt. Die Nachrichten
übermi-ttlung über dieses eignene Netz kann eine wichtige 
Anzahl von Vorlei-len gegenüber den anderen Nachrichten
mitteln, wie Telephon, Telegraph usw., für sich buchen, da 
die Warte2'!eiten für die lange Verbindungsdauer, der Ein
fil.u� atmosphärischer Störungen, Textunklarheiten u. a. m. 
die Arbeitsweis-e nicht im geringsten beeinträchtigen. 

fJ 

Überprüfung der Fernschreibleitungen 

Hauptvermittlungsschrank 

Kriminalphotographisches Laboratorium 

Die moderne Kriminalistik hat ihre Hilfsmittel, die ihr zur 
Aufklärung, beziehungsweise Ausforschung von Verbrechen 
dienen, in den 1-etzten Jahren immer me'hr entwickelt und 
vervol,lkommnet. Besonders entwickelt haben sich zwangs
läufig die technischen Hilfsmittel und hier vor allem die 
Kriminalphotographie. Dieselbe nimmt im der modernen 
Kriminologie einen breite·n Raum ein und darf als eines 
der wichtigsten HHfsmittel angesprochen werden, ohne 
welches ein erfolgreiches Arbeiten heute fast aussichtslos 
erscheint. Die Aufklärung manches Verbrechens, die Un-

Entwicklpngsanlage mit da;übergebautor Dunkelkammerbeleuchtung, die je nach Bedarf 
und nilch dem verwendeten Material in d�n Farben dunkelgrün, rubinrot, gelb und 

weiß etngeschaltet werden kann 

Moderner, vollautomatischer Vergrößerungsapparat, mit dem die Horslollung von 
Vergrößerungen Im Format 50 x 50 ermöglicht wird. 

ri,chtigkeit eines Al-ibi oder einer Aus.sage, konnte oft nur 
durch photog,raphische Aufnahmen nachgewiesen werden. 
Verantwortungsreich und vieiseitig si.nd die Aufgaben der 
Krimina,lphotographie. Besonders schwierig war es auch, 
phototecnnische Laboratorien einzurichten, da fast al,1-e hiezu 
notwendigen Geräte und Material,ien aus dem Ausland be
schafft werden mufyten. Bi,s zum heutigen Tag haben die 
Laboratorien jedoch bereits einen Stand erreicht, der den 
jetzigen Anforderungen schon entspricht. Doch ist~ der Aus
bau noch nicht ganz abgeschlossen. 

Moderner Koplerapparat 

Leica III c mll
0

hleobJekllv Elmar 9 cm, WollwlnkclobJckllv Elmor 3·5 cm u. Spezlolsuchor 
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Gendarlll,eriekraftfahrzeuge 
�· 

Um dLe mannigfaltigen Aufgaben bewältigen zu können, 
vor allem aber, um i,n den weiten Rayonen- den Dienst 
fückenlos durchführen zu können, ilst ei·ne gute Motori
sierung der Gendarmerie unbedingte V,oraussetiüng. Stand 
ma,n -im Jahre 1945 vor dem Nichts, so kann heute gesagt 
werden, da� di1e Motori·sierung einen guten Verlauf nahm. 

Rasche und sichere Personenwagen 

Lastwagen für die Gendarmerie 

Krlmlnoldlenslwngen zum raschen Elnsilh: der E,hebungsbeamlcn bei Kapitolverbrechen 
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Hinweis- und Postenbeleuchtungstafeln 

Um das Aufsuchen der Postenkomma-ndos zu erleichtern 
und zu beschl·eunigen, was insbesondere bei schweren 
Verbrechen und VerkehrsunfäHen oft ·sehr wiichti-g ist, wurden 
Hi,nweistafefn aufgestellt, die die Ri.chtung zur Gendarmerie
di,enststeHe weisen. Um aber auch das rasche Finden des 
Postens in der Nacht zu gewährl•eisten, erhielten vorläufig 
die Posten an den gro�en Bundesstra�en in Niederöster
rei,ch „Postenbel·euchtungstafeln", die weithin sichtbar sind. 

Hinweistafeln erleichtern das Aufsuchen des Gendarmeriepostens 

Mit elektrischer Innenbeleuchtung versehene, hans„4rent wirkende Poslen 
... 
bezeichnungstafel 

Nachts beleuchtet, sind diese Postenbezelchnungslofeln weithin sichtbor 

Verkehrsüberwachung 

Dre zunehmende Verkehrsdichte erfordert genaueste l:in
haltung der Kraftfahrvorschriften. Die Verkehrsüberwjichung 
fällt i,n die Kompetenz der technischen Abteilungen, die 
über ergene motorisierte Verkehrsstreifen verfügen. Ihre 
Aufgabe besteht iin der Kontrolle der Kraftfahrzeuge und 
Personalpapiere, der vorschriftmä�igen Adjustierung der 
Kraftfahrzeuge, vor allem aber itn Überwachung der im 
Gesetz geforderten Verkehrsdisziplin. 

Kontroll■ d■r Kraltfahruug• und Personalpapiere 

,A. Einsatx der Verlcehrlstreife !bei Motorradrennen. Die Rennstrecke wird abgefahren und 
� dann der Rennleitung die Erlaubnis xum Beginn des Rennens ertellt 

Die motorisierte Verkehrsstrollo beanständet einen Lastkraftwagen, der die Ladung nicht 
vorschriftsmäßig gekonnxelchnel hat 

Kraftfahrerschule 
Die Genda•rmeri•e bildet in jüngster Zeit selbst ihre Kraft

fahrer aus. In einem me'hrmonafrgem Lehrkurs bei den 
jeweiligen Landesgendarmeriekommanden, werden jene Be-
a_mten, die Interesse haben -und die psychischen und physi
schen Voraussetzungen mitbringen, zu tüchtigen Kraftfahrern 
ausgebildet. Die Ausbildung umfafJt nicht nur die Theorie 
und das „Fahren", sondern im ganz besonderei:, die prak
tische lnsta,ndhal-tung des Motors und di-e Behebung von 
Kraftfahrzeuggebrechen. 

An Hand von Modellen lernen die Kraftfahrer die technischen Elnxelhelten von Motor 
und Gehlebe kennen 

Nach der Theorie die Praxis. Jeder Kraftfahrschüler muß Imstande sein, klelr.ere Motor· 
schäden sofort iu beheben 

Die Verkehrsdichte der Großstadt blctol dio bosle Gewähr, daß dio jungen Boomion ver• 
läßliche K,oftlahror worden 
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Gendarmerieschulen 

In den Gendarmerieschulen bekomtnen die jungen Gen
da·rmeriebeamte� jene·s th�retisc'he Rüstzeug mit, das sie 
befähi,gt, ihrer gestel,lten Aufgabe: für Ruh�, Ordnung und 
Si,chemeit zu sorgen, gerecht zu werden. Die Schulung der 
Gendarmeriebeamten ist viel,seiti.g und gründlkh. Der Gen
-darm ist· nicht nur rec'htskll'ndig, - kriminafli,stisch, verkehrs
technisch und gerichtsmedizini,sch ,geschult, sondern mu� 
auch· ei,n _gediegenes �llg·emeinwissen besitzen. Diese Eigen
schaften 'lassen i:hn immer wieder zu dem werden, was er 
ja schl.ie�li,c'h sein soll: f.reund und Helfer der Bevölkerung! 

BIider Unk,: leh11ool dor GendormerloJChule Rual - Vorkehruchulung der jungen Gen• 
dDrmorloboomten. Jeder Gendarmcrleschiller ffluß dio Verkehrsxelchen genau beherrschen. 
- Abformen .der Spur nach dem Gipssbeuvorfah,en. - .Bild.er rechts: Ein wlchJlgos 
Kapitol bol do, Aulkl81ung von Ve11i1echon nimmt die Spuronlehre ein.:- Rekonstruktion 
eines Vorkoh11unfolles. !oder Beamto muß In der Loge sein, dio Erhebungen sofort selbst 
2u führen. - Ge,lchtsmodlzlnische Ausbildung. Im Hörsaal des lnslllutes 101 Gerichts, 

mcdldn der Unlversll51 Wien. 

Lernen des Anlegens der Schließketten Ubung :z.uin richtigen Handhaben der Verkehrszeichen 

Schwimmunterricht 

Um im BedarfsfaHe einen in Lebensgefahr schwebenden 
Menschen retten zu können, haben die Genda·rmeriebe
amten in Schulen als Pfüchtfach Schwimmen und Rettungs
schwimmen. 

,::,. . ._.,. ... 

' . . . 

.--�-� 
- _,.., . 

' -

Kopfgriff 

' Oberarmgriff 

Die Beamten werden mit dem Wesen und den technischen 
Einzel-heilen des Rettungsschwimmens vertraut gemacht und 
si,nd so i .n der Lage, jederzeit hef.fend einzugreifen. 

Achselgr.iff 

Nackengriff 

11 

• 1 



Alpinausbildu,:ig der Gendarmeriebeamten 
Wie oft haben schon Genda·rmeri.ebeamte Verunglückte, mit Almdieben, Schmugglern und Wilderern geführt haben. 

Veri,rrt�, oder gar zu waghalsige Bergsteiger geborgen und Es ist selbstverständlich, da� der Gendarm des Alpenlandes 
gerettet. _ Im Hochgebi,rge, wo oft in einem Postemayon eine ausgezeichnete Alpinausbildung genie�en mu�, um 
zahLrekhe Zwei- und Dreitausender liegen, fällt der Gen- seinen schweren Dienst erfüllen zu können. Erfahrene Alpi-
da·rmerie auch die Aufgabe zu, dieses Gebiet zu kontrol- nisten !,ehren den jungen Beamten die Gefahren der Berg-
1,ieren - und zu überwachen. Di.e Genda•rmeriechronik kennt weit kennen und vermi,tteln ihnen ihr reiches Wi•ssen, 
viele Fälle, wo die Ge�irgsgendarmen heftige Gefechte 

überqueren einer 70 m liefen Gleucherspalle bei doppelter Sicherung 

Stufenhocken 

Schwieriger Aufstieg in voller Winterausrüstun 

An Hand von Karte und Bussole wird Richtung und Stand festgestellt Schwierige Rettungsübung im Klclterga1ten 
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Krimirialhunde 

Das Gendarmeriehundewesen fand beim Neuaufbau der 
österreichischen Gendarmerie .besondere Berücksichtigung. 
Jedoch war auch hi•er der Aufbau besonders schwierig, da 
durch K,riegseinwi,rkungen ein Grof}teil• des Hundezucht
materi·a-ls verlorengegangen war. Bisher aber wurden schon 
zahkei-c:he Kriminalhundestationen. geschaffen und neu auf
gebaut. Es wurden Hunde angekauft und di,ese· eigens ab
geri,chtet und geschult, um bei Aufklärung• von Verbrechen 
mithel,fen zu können. Aber auch bei der Suche nach· Ver
mi·f}ten oder in Lawinen Verunglückten wird der Gendar
meriediensthund erfol-greich eingesetzt. Für den Gendarmen 
selbst bedeutet er persönlichen Schutz und er hat sich in 
dieser Eigenschaft schon sehr oft bewährt. 

Auf Seite 18 dieses Heftes geben wir eine Aufstellung 
der wi,chtigsten Verdienste der Kriminalhunde des Landes
gendarmeriekommandes für Niederösterreich. 

Bilder links: Bei der Dressur - - Auf der Lollar 

Bilder rechts: Auf der Spur - Verbellen des Verbrechers - Hundcxwinger des LGK. 1. N.-O. 
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X ÖR.PERLICHE BESCHADIGUNG
DURCH GIFTE

Von G.en�f.-Oberst Dr. ERNST MAYR 
Landesgendarmeriek-ommandant für· Oberösterreich 
(Fortsetzung und Schlu� .von Fol,ge 5/1950) 

Se�r böse Vergift_ungen verursacht der Bi� der Kreuzott-�r. Sie __ ko�mt fast in _ ganz Europa vor und ist ein ungemern gefahrl1ches !<eptil. Besonders •gefährlich ist der Bi,� der Kreuzotter im Som'1?er bei hoher T emperah.rr, wo dE;!, J?d oft schon, wenn eine Ader getroffen wurde- binnen einer halben Stunde eintreten 'kann. 
Merkmale: Anschwellen des gebissenen Körperteiles Ohnrr.acht, �eli�ium, At.enibesc'hwerden, starker Schwei�, k;ampfhaft.es, g_ahliges Erbrechen, manchmal der Tod, manchmal langes Siechtum. Gege11.mittel: Abschnüren des gebissenen �liedes in der Richtung z_um Herz, Aussaugen der Wunde, Jedoch nur _ dann, :,venn Im Munde gar keine Verletzung vorhanden 1st, endlich auch Aus-brennen. Es· ist deshalb besonders gefährlich, im Sommer beim Suchen von Himbee•ren und Brombeeren Waldblö�en barfu� zu beschreiten, wie dies durch Kinder un_d di·e Landbevölkerung häufig geschieht. Das Tragen starker Lederschuhe schwächt den Bi,� der Kreuzott.er ganz ab. 

A 
· leichtere Vergift�nge� örtlicher Art mit ha,rmloserem 

H 
usgang ·erzeu9en die Shche gewisser Insekten, wie der 

st
umme_!_, �·er B1e�e und der Wespe. In di,esen Fällen ent

St�;
en ortli.�he Re1z�ngen. Es •ka_nn allerdings, wenn zu viele he stattfinden, -eine ernste Erkrankung, in schwe;ren Fällen soga, der Tod ,eintreten. 

Fäulnisgifte. 
Hier ist !n erster Linie an das sogenannte Lei·cheng.itt 

h
u

f
�enkeri·- Dieses �irkt, in die Blutbahn gebracht, ungemein e tig mit allgemeiner Blu!v-er-giftung. Hiezu gehört auch au�er :dem eigentlichen Leichengift das Wur�tgHt,_ Käsegift und_ Fischgift. Gewöhnlich ,erfolgt eine Infektion entweder d

d
urch dE:n Genu� verdorbenen Flei·sches oder Fisches oder urch Stich� gewöhnlicher Fliegen, die auf einem Kadave,r 

oder auf einer Leiche gesessen sind. 

Kunstgifte. 
Die 81.ausäure, eine wasserhelle, bi-tter schmeckende und 

nach bitteren Mandeln riechende Flüssigkeit, die sich aller
dings, wenn sie längere Zeit dem lichte ausgesetzt ist, zer
setzt. Blausäure i-st eines der heftigsten Gifte, das, in grö�eren 
�engen -genommen, den soforti,g·en Tod un.ter star-rkrampf
�rnnli·chen Zuständen nach sich zieht. Hauptmerkmale: Plötz
licher Verlust des Bewu�tseins, Zuckungen, tumultarischer 
Herzschlag, Atembeschwet'den, auf.getriebenes Gesicht, starre 

111-M OBEL
SONDERANGEBO T FOR GENDARMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER VO_LLBAU . . . S 3450·

SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 
NUSS, BIRKE, MAHAGONI . . S 447 5·-

WO H NZI MM ER, KOCHEN, l:INZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GONSTIGEN PREISEN 

MtiBELHAUS SCHUH & CHYLIK

WIEN VIII, B LIN D EN G ASS E NR. 7-12 
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Auto-Previnzversand Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

und erweiierte Pupille, furchtba,re Krämpfe, Zurückwe,rfen 
des Kopfes, Erschlaffung der Muskeln und ,Verlust des Puls
schlages an der linken . Hand. Gegenmittel: Kaffee und 
Terpentinöl. Blausäureverg1ftung kann . der Gendarm even
tuell schon erkennen, wenn er ?en b1ttenen Mandelgeruch, 
der ziemlich lange wirkt, wahrnimmt. 

_ 
. _ 

Ähnlich wie Blausäure wirkt das Zyankali und die Kirsch-
lorbee-rtrcpfen. . . 

Das Strychnin: Dieses kommt , 1m Handel f;le1st als 
wei�es Pulver vor und wi,rd zum Teil in der Med1Z1n, zum 
T ei I beim Ausstopfen von Tieren und zum � eil zum Ver
giften von Raubtieren verwendet. Das _ _  Strychnin stamn:t _aus 
einer Pflanze, die in den Tropen wa_chst. Charakteristisch 
sind- die starrkrampfähnlichen 6rscheinunge_n, �-usammen
ziehungen aller Muskeln, Streckung •und Ruckwa-rtsb_eugen 
der Wirbelsäule, Zurückziehen äes Ko�fes, Unbeweglic�ke1t 
der Gliedma�en und allgemeiner Sta,rrkr�m_pf. Gegenmittel: 
Chlor- oder ätherhältiges Wasse.r, Terpentinol. 

., 
Ganz gleich, jedoch -etwas schwächer als -Strychnin,'- J 

wi·rken die Kokelskörner. 

Die Ausmittlung der Gifte. 

Für das Gerichtsverfahren erfolgt die Ausmittlung des 
Giftes entweder auf chemischem Wie·ge oder durch die 
mikroskopische Untersuchung. Den• Gegenstand der Unter
suchung bilden in beiden Fällen Speisen, Erbrochenes, • 
Mageninhalt, Darminhalt, Zustand der Ei-ngeweide, Blut, Harn, 
Exkremenk sowie Herz, Niere und Leber. Selbstverständlich 
sind auch die aufgetretenen Vergi.ftungserscheinungen mit 
zur Ausmittlung maf}gebend. Der Gendarm mu� daher in 
der Anzeige und auch mündlich dem obduzierenden oder 
behandelnden Arzt sofort mitteilen, was er selbst oder durch 
Zeugen über die aufgetretenen 6rscheinungen erfuhr, sowie 
die En�wic'klung der Krankheit vom Anfang bis zum Ende. 
F�r. de-� Genda_rmen mag 7s ,genügen,. wenn er wei,fJ, da� 
m1nera,lische G1ft.e sehr le·1cht nachweisbar sind, während 
dies bei Pflanzen� und Tiergiften ,nicht der Fall ist. Diese 
ze_rsetzen sich nämlich im menschlichen Organismus meisten
teils und gehen mit den inneren Säften, welche die Ver
dauung bewirken, chemische Verbindungen ein, die dann 
das Vorhandensein eines bestimmten Giftstoffes nur schwer oder gar nicht zulassen. Immerhin 'kann das Mikrnskop, zeitgerecht verwendet, wesenfüche Dienste lei·sten und in denErbr�chungsmassen sowi,e im Magen- oder Darmi·nhalt Restea· von Giftpflanzen nachweisen. ( 

Aus dem Vorstehenden i·st leicht zu ersehen, welche beso[ldere B��eutung der H_erbeischaHung der im Anfange ui:iser�I' �usfuhr�ngen rbeze1chnete11 · Materialien zukommt,d1,e f�r _ die _gerichtliche Nachforschung ,und Beweisführung une�la�l1ch sind. Der Gendarm mlif} unter allen Umständen Spe1-sen oder Speisereste sowie Getränke, von denen derErkrankte oder Getötete •etwas genossen hat, dann Re_ste von Substanzen, dere� Herkunft auch nur den geringsten Ver�acht �.rreg7n, sowI•e 6rbrechungsmassen •und EX'k•remente s,ow1e Gefa�•e, in denen Speisen zubereitet worden sind, und ube
1
rhaupt all�s, _ _  was mit _dem Falle im Zusammenhange steht 

und zur Bewe1sfuhrung dienen könnte, sicherst.eilen und dem 
unte_rsuchenden Geri,cht aushändigen. Es mu� darauf h'in
gew1,esen werden, da� derartige corpora del-iGti stets wohl
v.erpaokt und verwahrt gegen Aus:rinnen und Verstreuen 
uberg_eben_ werden müssen. Es wi;rd in solchen Fällen not
wend1,g sein, _sich vielleicht gut -gereinigte Einsiedegläser zu
verschaffen, m denen diese Reste verwahrt werden. Auf 
al!_e Fälle sind nach Hantierung mit di-esen Stoffen die 
H_?nde sauber zu reinigen, insbesondere auch die Finger
naQel: E� wird sich auch empf,ehlen, von derlei• corpora 
delrct1 •eine genügende Menge sicherzustellen weil oft
mehrere :,,ers�hiedene Untersuchungen notwendig �ind und es 
erfor_derl1ch 1st, daf5 genügend Untersuchungsmaterial zu,r 
Verfugun9 steht. 

ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
A_BDRUCK MIT BEWILLIGUN.G DER VERWALTUNG DER USTERREICHISCHEN JURISTENZEITUNG - NACHDRUCK VERBOTEN 

Begünstigung des Familiendiebstahls ist durch das Verhäl-!nis weglichi:: Sache aus dem Besitz eines anderen ohne dessen 
des Täters zum Eigentümer und nicht zum Besitzer der Eir,willigung entzie'ht. 
gestohlenen Sache bedingt. Dabei kommt strafrechtlich auch nicht in Betracht, in-
Nach den auf Grund der Angaben· de·s Zeugen K. und wiefern der Besitze.r, der nicht zugleich Eigentümer der 

des Tatsachengeständnisses des Angeklagten W. getroffenen gestdhlenen Sache ist, diesem etwa zivilrechtlich haftbar 
Feststellungen des Urteils hat W. am Nachmittag des 12. De- ist oder nicht (si,e'hle § 964 ABGB.), denn die Handlung und 
zember 1948 in stark bet·runkenem Zustande die Gelegenheit Verantwortlichkeit des Täters wi•rd durch den Umstand, wer 
der Abwesenheit seiner Angehörigen benützt, um in das schlie�l•ich den Schaden i·nfolge c½s zwischen Eigentü

.
mer 

versperrte Schlafzimmer seines Bruders K. und in den dort und Besitzer beste'henden Verhältnisses und des Verhaltens 
stehenden, ebenfalls versperrten Wäschekasten einzubrechen des Besitz-ers zu tragen 'hat, an sich nicht beeinfl.u'�t. Ins-
und daraus einen ,in diesem Kasten verwahrten Geldbetrag besondere kann auch der Frage keine für den Tatbestand 
von S 300·-, -der Eigentum der Dienstgeberin seines ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden, ob bei 
Bruders K. , der Firma X, war, gestohlen. Diebstahl an Geld (oder anderen vert·retbaren Sachen) zii-vi:-

Trotzdem hat das Erstgericht den Angeklagten vom rechtlich ein Eigentumsübergang an den Verwanrer statt-
Strafantrag wegen Verbrechens des Diebstahls nach den gefunden· hat oder ob der Anspruch des bisherigen Eigen-
§§ 171, 174 1 d StG. gemäf, dem § 259, z. 1 StPO .. frei- tümers gegen den Verwahrer zu einem obligatori'schen ge-
gesprochen, indem es im Hinblick auf die weitere Fest- worden ist, denn alle diese Umstände ste'hen mit dem Ver-
stellung, der Angeklagte sei der Oberzeugung gewesen, dafy schulden des Täters au�er Zusammenhang, weil für ihn die 
das Geld seinem Bruder gehöre, die Rechtsauffassung _ _  ver- gestohlene Sache unter allen Umständen eine f.remde wa·r 

A trat, es liege nicht gemeiner Diebstahl, sondern die Obe•r- (K. H. 4195). 
'"II' tretung des Familiendiebstahls nach § 463 (� 189) StG. Ausschlaggebend für die •rechtliche Beurteilung .ist dahe·r 

vor, di-e aber als P.rivatanklagedelikt gerichtlich nicht ver- nur die Tatsache, da� der Täter mit dem Vorsatz gehandelt 
folgbar sei, weil das Haupt der Familie darum nichj an,g�- hat, sich eine fremde bewegliche Sache rechtswidrig a>n-

. sucht hat, und es daher an der erforderlichen Anklage fehle. zueignen-, und da� di,e gestohlene Sache tatsächli·ch eine 
Mit Recht bekämpft die Staatsanwaltschaft den Frei- fremde bewegliche Sache gewesen ist (OGH., 20. Juni, 1949, 

spruch, indem sie geltend macht, das Erstgericht sei zu der 1 Os 125; LG. Wien, Vr 794/49). 
Fehlentscheidung padurch gelangt, da� es annahm; �er V h hl · "'b h d A fb h 
Täter habe sich in dem krtum befunden, das Geld gehore er 

:be��;m:::�n 
n

S�ch:. 
v,oru erge en er u ewa rung 

seinem Bruder, und habe dabei übersehen, dai� der Irrtum 
über die Existenz und T<ragweite der Norm oder über die Der Beschwerdeführer wendet ein, eine Diebstahls-
Strafbarkeit eine·r Handlung den Täter nicht entschuldige. teil·nehmung li-ege i-n Ansehung zweier Motoren, die er nach 

Tatsächlich hat das Erstgericht angenommen, da� dem den Feststellungen des Erstgerichtes nicht g.ekauft, sondern 
Angeklagten bei Verübung des Diebstahls �in 1-r-rtum mit lediglich zur Reparatur übernommen hat, nicht·vor, da eine 
unterlaufen sei der in seiner Handlung ein Verbrechen vorübergehende Ver�a'hrung einer Sache nicht den Begriff 
nicht erkennen '1,iefy, weil er der Überzeugung war, da� das des· Verhehlens begrunde. 
gestohlene Gut seinem Brude·r gehöre'. dieser Ums!and s!elle Unter Verhe'hlen ist aber jede Tätigkeit zu verstehen, 
nach Ansicht des Erstrichters einen Tatirrtum und nicht einen di·e geeignet ist, dem Berechti,gten die Wiedererlangung 
Rechtsirrtum dar weil der Diebstahl an einem Fremden nicht seines Eigentums zu erschweren oder unmöglich zu machen. 

dieselbe Tal sei' wie der Diebstahl an einem nahen Ange- Es macht daher .für di·e Beurteilung erner Handlung als 
hörigen, denn cler Angeklagte h�b� nur an·eiinen Einbruch Diebstahlsteilnehmung keinen Unterschied, ob der Täter die 
bei seinem Bruder, nicht aber bei einer fremden Person ge- gestohlene Sache zur ,eigenen- freien Verfügun

t) 
oder nur 

dacht· am Bruder aber habe er einen verbrecheri1Schen zu vorübergehender Aufbewahrung übernimmt. enn -auch 
Diebstahl überhaupt nicht begehen könn_en, �fa E:� damit d urch eine vorübergehende Verwahrung der Sache an einem 
rechnen konnte,, da� sich der �ruder mjl! 1h� In _Gut� aus- Aufbewahrungsort, der dem Berechtigten unbekannt oder 
einandersetzen und Ihm verzeihen werde, wie dies in, der unwgänglich ist, wird die durch di� Straftat bezüglich der 

A Folge auch wirklkh geschehen sei_._ . . 
' Sache geschaffene widerrechtliche V,ermögenslage auf.recht 

-
� Dieser aller-cfli'ngs auch von eI.nem Teil der Rechtsl�hre �rhalt.en und 'dem Berechtigten t:lie Wieder,erlangung der 

(R i t t I e r, 11/102 und ebdt. <in An.mer'k_ung 61 ; M a I a n I u k ihm gehöri.gen Sache ,erschwert (OGH., 10. Juni 1949, 1 Os 30; 
11/1, S. 245) und in vereimelten En1sche1dungen des Obersten LG. Wien, 11 Vr 447 /48): 
Gerichtshofes (zum Bei·spi1el SSt. Xll/1 �) vert-re�enen Rec�ts- Zum Tatbestand des b-edenklichen Änkaufes. 
auffassung vermag der Obers�e 9erichtshof Jed

<;><;:
h 1:1cht 

beizupfli.chten. Denn di,e Be�unst1gung des Fa�d1end1e?- Der Tatbestand nach § 477 StG. setzt in objektiver Be-
stahls nach § 463 StG. ist, wie der Oberste Ger.ic::htshof m ziehung voraus, däf} -es· si -ch u'm e·ine Sache ·unbestimmter 
Obereinstimmung mit dem überwiegenden T,eil der Rechts- Provenienz handel,t, di,e den Verdacht oder doch di,e Ver-
lehre (J a c o b  893, --L·ohsi n g in A l t m a n n-J a c o b  mutung erwedkt, dafy sie durch Di-ebstahl-, Veruntreuung 
1028, B i  n d-i,n g 1 306) in wiederholten Entscheidungen oder auf andere strafbare Weise- erworben ist (SSt. Yl/28), 
(GStA. 38, K. H. 4096, 4338, EvBI. Nr. 504/46, 327 /48) a-us- da� sie demnach dem Käuf.er weder vom rechtl,i,chen Be-
gesprochen hat, durch das Verhältni� des Täters �um Ei'.gen- sitzer, noch v-on e•iner von diesem beauftragten Person, 
tümer de·r gestohl-enen Sache un� nic'h� zum Be_s1tzer d1es·er zum Kaufe angeboten worden 1ist (SSt. Vl/28). In subjeiktiv-er 
Sache bedingt. Ein Irrtum des Taters in der Richtung, da� Richtung •ist errorderl,ich, da� die v-orhandenen verdächtigen 
er die Sache für Eigentum eiiner de� Im, §_ 463 StG. ang7

- Umstände dem Erwerber bei gehönilger Aufmerks,amkeit 
fü'hrten Personen gehalten hat, bezieht sich nur auf die hätten auffallen müssen (KH 4319, SSt. 1/4). 
Person des Eigentümers. Er wa.r aber nkht s� geartet, dafy Nach den Urteilsfeststellungen erster Instanz li•egen 
der Täter eine Straftat .in seiner Handlung nicht erkennen weder die obj,e"kti<ven noch die subjektiven Voraussetzungen 
konnte. Der Täter hätte in diesem Falle nur geglaubt-, gegen des Tatbestandes nach § 477 StG. vor. 
_die Bestimmung des § 463 StG. und ni,cht gegen die Be- Eine Sache kann nur dann als verdächN9 angesehen 
stimmungen der §§ 171 ff. oder des § 460 SiG. zu versto�en. werden, wenn ,entweder die Natur der Sache, di,e Person 
In diesem Falle hätte er auf Grund seines Irrtums e,ine irrige des Verkäufers, der angebotene Preis oder di,e Umstände, 
rechtliche Unterstellung sei•ner an sich st-rafgesetzwidrigen unter denen das Angebot erfolgte, bei der im Verkehr 
Handlung vorgenommen. Sein lr-rtum bezog sich daher r)i,cht übl.ichen Sorgfalt den Verdacht erwecken müssen, dafy es 
-darauf, da� er· seir.e Handlungen für rechtlich erlaubt an- sich um eine Sache zweifolhafte·r Provenienz handelt.(OGH., 
gesehen hat. Denn ·er hat gewufyt, dafy er •eine fremde be- 8. November 1948, 1 Os 534; LG. Wien;, 1 Vr 2502/48). 



SCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR DIE GENDARME.RIE
_ NACH DEM ÖSTERR. STRAFGESETZ

Von Rev;ierinspektor LEOPOLD KAMMERER 
Gendarmerieposten Eisenkappel, Kärnten 

Der Gendarmerieberuf ist, ohne Schmälerung irgendeiner 
anderen Berufssparte, wohl· -einer der schönsten, aber auch 
einer der gefähr.l+chsten Berufe. Er s-etzt genaueste Gesetzes
kenntni,s voraus. Da,rum gibt ,e-s auch kein Ende in der 
Ausbildungszeit. Die Vielsei.tiigkeit der gesetzlichen Be
stimmungen verlangt ·ganze Männer, ,rasch im Denken und 
rasch im Hand-ein. Dabei ist der Genda,rm keinesfalls der 
WiNkür frgendeines Gewalttäters preisgegeben, sondern es 
gewährt Öe·r Staa.t seinen _Organen den Rechtsschutz. 

Ich _wi·M nun in kurZ!en Umrissen versuchen, diese Schutz
bestimmungen qarzul,egen. 

y�raussetzung des Rechtsschutzes ist, daf; sich das obrig
ke1!1iiche Organ in Vollziehung ei,nes ob�i,gkeitlichen Auf
trages oder in der Ausübung ihres Amtes oder Dienst-es
befindet. 

D�r 
1

§ 68 ,des StG. schü1zt aMe P,ersonen, die Hoheits
rechte des Staates, Landes ode,r einer Gemeinde zu be
sorg�n 'haben. Dabei. sind die· in di·esem Par,ag•raphen aufs��einenden Personen k,e·inesfaMs vollzählig aufgeführt. Dazuw_aren _noch. Notare, Gewerbeimpekloren, Fluf;- und F_1schere1aufseher, Gemeindeärzte, Wasenmeister, sofern sie �ani1ätspolizeilkhe Aufgaben zu vollzi,ehen haben, Post-bed1,enstete usw. zu zähl-en. . . 

Die Inanspruchnahme der Assis'tenzpersonen regelt derErl,af; der GDföS. Nr. 161.155 GD. 5/47 vom 7. Novem-ber 1947. 
Yom �ec�tsschutz ausgenommen si,nd: a) in Volltrunkenhei,t bef1-ndl1che obrigkeitlkhe Personen, b) Personen, dieunaufgefordert dem obrigkeitlichen Orga·n Hilfe lei-sten(selbst dann, wenn dieses mIit der Hilfeleistung e·invers

h
tanden war) und c) Personen, di,e auf;erhalb des Rahmens1 rer Zuständigkeit stehen. 

Da� Verbrechen nach § 68 ist ei:n Verbrechen der notweridi,gen Teilnahme und kann nur durch Z.usamm_enrottun·gund Verabredung begangen werden. Diese Gesetzesste!le
kennt nur Täter und kei,ne Mi>tschuldigen. 

Subjekt ,di·eses Verbrechens si,nd mehr als zwei Personen. 
ObjekJ .ist diie Obrigkeit �der Staatsgewalt. 
Die äuf;ere Tathandlung i1st die Zusammenrottung, um 

der Obri-gkeit mit Gewalt Widerstand zu leiste,n. 
. Die: Schuldform (di,e _ Absicht -_ der bös_e Vorsatz) äuf;ert 

sicr ·Im Erzwingen, in de•r Entschlagung eiiner aufliegenden
�flicht, i,n •der Vereitlung eines öff.�ntl'iichen Befehles oderin was immer für einer Art, die öffentli.che Ruhe zu, stören, 

Der Ansti.fter oder Rädelsführer verfällt e-i.ner höheren 
Strafe-. · 

Der § 2 StG. bHdel ,er-nen Schuldausschlief;ungsgrund. D1e §§ 69 und 280 StG. aber nur .da:nn, wenn di·e Zugese·l,lung aus blof;e-r Neugierde erfol,gt. Erfolgt die Zugesellung aber 
um Wi-derstand zu le·i,sten dann ist in beiden Fällen Straf-
fälligkei� gegeben. 

Nach § 73 StG. i,st erforderl.ich, daf; auf;erordentliche 
Gewalt zur Herstellung der Ruhe und Ordnung ange
sprochen werden muf;. 

Im § 76 StG, unterscheiden wir zwei Tatbestände, und 
zwar: a) durch gewaltsames ·Handeln ein Gericht oder eine 
ande-re öffentliche Behör-de i,n ihrem Zusammentritte, Be
st_ande oder i-r.1 ihre·r Wirksamkeit gewa-lttätig stören oder 
hindern, b) auf ihre Beschlüsse durch gefährliche Be
drohung einzuwi,rken, Der Versuch bildet hier bereits das vollendete Verbrechen. (Di,e Bedrohung eines Richters mit 
d'.'"m Erschief;en, um ihn an der FäJilung eines Urteiles zu 
hindern, bHdet den Tatbestand nach § 76 StG.) 

Der § 78 StG. unterscheidet sich von dem § 76 nur 
durch das Objekt. Im § 76 isi eine Versammlung zur Ver
handlung J:iifentlicher Angelegenhe-i;ten gemeint, wogegen I� § 78 eine Versammlung gemeint ist, die unter Mit
Wi<rkung oder Aufsicht einer öffentlichen Behörde gehaHen 
wi-rd. 
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Und nun zu § 81 StG. Dieses Verbrechen i·st eine Spez:ial
form der Erpressung. Es rkhtet sich gegen ein„ Amtsorgan, 
das im Dienste steht. Diesen Umstand muf; der Tater kennen. 
Der Gendarm schreitet „Im Namen . des Gesetzes ein". 
Seitens des Täters mu� diie Absicht vorliegen, eine Amts
handlung oder eine Dienstesve�richtung zu erzwingen oder 
zu vereiteln. 

Nach § 81 -darf keine verabredete Zusammenr?ttung ent
stehen sonst würde § 68 oder § 73 StG. vorliegen. Der 
dem Gendarmen •entgegengt::setzte „ Wid_erstand muf; . a�tiv
sein; passiver Widerstand allem. genugt mcht. (Zum _ Beusp1el: 
Der Ve·rhaftete legt skh auf den Boden und unternimmt 
weiter nichts.) 

Die Drohung ist gefährlich, wenn da� Objekt am Leben, 
Gesundheit oder am Körper bedroht w1·rd und zu erwarten 
ist, daf; di•e Drohung sofort verwirklicht wir-d. Wirkliche 
Angst erwecken braucht sie nicht. 

Handanlegung ist nicht wörtlich zu nehmen. (Das W,erfen 
eines Steines, das Het:z;en eines Hundes oder d�s Ziehen. 
einer dritten Person am Arm des Verhafteten, 1st Hand-
anlegung.) . 

f,✓ 

Unter w·affen sind Werkzeuge zu v,erstehen, die bestimmt 
sind, dem Angriff zu dienen. (Spazierstöcke, Gläser, Latten, 
Pei.tschen u. dgl.) 

Nach § 153 StG. kommen nur Beamte im Sinne des 
§ 101 und nicht solche nach § 68 _iin Betracht, also akti�e 
Beamte, die Regi,erungsgeschäfte besorgen. (Gendarmerie,
Polizei,, Bürgermeister, Eisenbahnbedi,enstete soweit sie -im 
Verkehrsdienst stehen usw.) 

Die Verletzung eines öffentlichen Beamten darf nicht i,n 
der Absi,cht :zugefügt worden sein, eine Amtshandlung 
zu vereiteln oder zu erzwingen, sonst würde § 81 vor
liegen. Der geschützte Beamte muf; in Ausübung seines 
Berufes gestanden sein oder wegen desselben di,e Ver
letzung erlitten haben. 

Die Aufforderung mehrerer Menschen zur Mithilfe oder 
zur Widersetzung ist zum Tatbestand des Auflaufes nach 
§ 279 SIG. erforderlich. Mithilfe oder Widersetzung ist auf 
Einschüchterung der Amtsperson gerichtet, um der an
häufenden Menge zu ,gefallen. {Zum Beispi,el: Der Gendarm 

-fordert di.e zusammengerottet,e Menge, also mindestens 
zwei Personen, zum Ausei1nand'ergehen aLif, -eine Person 
aber oruft: ,,Bei·sammenbleiben, nicht auseinandergehen".) 
Die Wi-dersetzung in diesem Fall,e bezeichnet keiinesfa.llsl'\ 
,ein Tatbestandsmerkmal ·nach § 81, sondern eben nur eine �' 
abwehrende, hindernde Tätigkeit. 

• Unter Auflauf nach § 283 StG. versteht man eine An
sammlung von Menschen, we·lche di-e öffentliche Ruhe und 
Ordnung zu · stören geei,gnet ist. Unter dem Ausdruck 
„Menge" muf; man ,immerhin mehrere - 20 oder noch 
mehr - Personen verstehen. A,uilauf im Sinne des § 283 setzt 
ni·cht voraus, daf; er auf di1e im § 279 bezeichnete We,ise 
entstanden ,ist Eine aus unbedenkl,i.chem Anlaf; ,entstandene 
Ansammlung von Menschen wi-rd zum Auflaufe, sobald der 
amt\iiichen Aufforderung zum Auseinandergehen nicht Folge 

• gel,eistet wird. Es empfieh\,t sich, der Aufforderung zum Aus
einandergehen die Formel· ,,Im Namen des Gesetzes" voran
zusetzen. Vorgeschri,eben ist sie in di,eser GesetzessteHe 
jedoch nicht. 

. Der Aufforderung ist unverz:üglich Folge zu leisten. (?er 
Einwurf „warum" ist nicht ·stichhältig. Wer nur e•i•nige Schritte 
weggeht und dann neuerdings stehen bleibt, macht sich des 
Auf-laufes schuldig, wei1I die räumliche Zugehörigkeit nicht 
aufgehoben wurde. 

Zum Tatbestand der Wachebeleidi1gung wird nach § 312 
StG. ·geforde.rt, daf; 1. die Beleidigung während �er 
Dienstesver,richtung •erfolgt ist, und sie sich nhcht auf ,ein�. 
bereits vollzogene Dienstesverrichtung beziehen darf, 2, da,J 
auf Seiten des Täters das Bewuf;tsei1n vorhanden ist, daf; e,r 

die Ehre des Amtsorganes verletzt hat und 3. daf; die Be
leidigung von Person zu Person erfolgt ist. 

Offentli,chkeit oder Anwesenheit anderer Personen ist 
nicht erforderlich. 

Tätliche Beleidigungen sind Handlungen, �:lie den Körper 
des Beleidigten in Mitle·i-denschaft ziehen; unternommen in 
der Absicht, das Amtsorgan zu beleidigen. (Zum Beispiel: 
Das He-rabreif;en der Kopfbedeckung des Sicherheitsorgans, 
- das Drohen mit der Faust - oder das Hetzen eines
Hundes gegen ein Amtsorgan, sind tätliche Beleidigungen.) 
Das Heizen eines Hundes kann aber auch den Tatbestand 
nach § 81 StG. bilden, falls di•es in der Absicht geschieht, 
eine Amtshandlung zu vereiteln. 

Ungestümes Benehmen gegen eine der im § 68 ?IG· ge• 
nannten Person ist gemäf; Art. VIII des EµVG. eine Ver• 
waHungsübertretung, wenn si,ch der Beanstandete unge-
achtet vorausgehender Abmahnung ungestüm benimmt oder 
in ungestüme·r Wehse weigert, einer Anordnung ,Folge zu 
leisten. 

Der § 314 StG. verbietet jede Gewaltanwendung, . denn
sonst würde öffentliche Gewalttätig'keil nach § 81 vorliegen. 
Die Obertretung -nach § 314 kann dE;rjeni,ge �icht b_egehen, 
gegen den sich die Amtshandlung, ·richtet. Die A:bs1cht d _es 
Täters muf; auf Hinderung der Amtsha!7dlung gerichtet sein. 
(Zum Beispi:el: Ein Gendarm fordert eI,nen Betrunkenen auf, 
das Gastlokal zu verlassen. Ein anwesender Gast aber ruft·. 
,,Kümmere dich nicht um den, bleib nur hier".) 

.DASJ2....IEL DER VER, N EHMU N G 
. . · 

Von Gend.-Rayonsinspektor RUDOLF GöTZL, Gendarmeriepostenkommando Langenwang, Steiermark

infolge der allgemeinen Nei,gung zum Theoreti_siere_n ver
steigen wir uns auch in Strafsachen nur allzule1cht rn das 
Gebiet der grauen Theorie. Wir vergessen, da� -eigentlich 
hier mehr als anderswo ,nur der Erfolg ·entscheiden sollte, 
und da� ,nicht gelehrte Ansichten und 'Meinungen im _Mittel
punkte der Aufklärungsa,rbeit stehen, sondern .· allem . der 
Verdächtjge, der Täler, der Angeklagte. Unm1.flE;lbar Be
rührung mit diesem 'haben aber •nur d7r Ge _ndarmer1ebeamte, 
der Untersuchungsrichter und fallw7I·se nic�t zulet�t a_uch 
der Staatsanwalt, wenn er selbst die Aufklaorung w1cht1ger 
Strafsachen in die Hand nimmt.

Die Energie, Geschic'klic'hkE:i,t und da� •entschlossene Zu
greif.en dieser Beamten a-llern ent�che1den let:fen �ndes
darüber ob eine Straftat ihre Aufklarung und Suhne findet 
oder n'icht. Alles weitere, besonders die Tätigke!t d

7
s 

Gerichtes, baut sich nur auf dieser Vora_rbeit auf. �leibt d1ie 
Ermittlungsarbeit erfolglos, SC? kori:mt �1e Sache_ uber�aupt 
ni-cht zur Anklage und dam1it auch nicht zur richterlichen 
Beurteilung. 

· 
. d „ 1· h U Schon 'hieraus ergibt sich, daf; ein grun satz Ic �r nter-

schied besteht zwischen dem V,ernehmen durcn Gen
darme-rie- oder Polizeiorgane ,ei•nerseits und der Vernehmung 

& des Staatsanwaltes andererseits. 
·,"'. Die ersteren sind ihrem Wesen nadh ein Vorstof; im

Unbekannte. Sie sollen aufdeck,en, welchE; von �ein zahl
reichen Möglichkeit der Tatausfüh�ung hier �orl1egt . und 
wer der Täter ist. Ihre Aufgabe l\st ,es, zunachst einma-I 
Licht vn das Dunkel zu bringen, sich vorwä�s zu tasten und 
trotz aller lrrtumsmögli,chkeiten da.s, Mosaik des Gesamt-
bi-ldes Stein für Stein zusamm�n�utragen. . 

Anders stellt si-ch di,e ·richter\1chE: V,ernehri:ung dar. S1,e 
fördert in der Hauptsache nur ·eme_n be�'.'"1ts bekannten 
Sachverhalt zutage, zum Zwecke '?·er Pruf�ng, _ob �er 
Schuldbeweis auch lückenlos und IIrrtumsfre1 gefuhrt 1st. 
Es werden oftmals neue Tatsachen aufkommen„ denn da_s 
Gericht ist ja verpflichtet, von Amts we�en _ die V'v'.ahrhe1,t 
zu erforschen. Im Grunde haben· aper alle in dieser R1c�tung 
liegenden, Maf;nahmen nur ,ergänzenden C:::hara_kter, I1,eg_en 
also auf einer ganz anderen Ebene. als die rein�n �rm1tt
lungsvemehmungen der Gendarmeriebe�mten. Die richle_r
liche Yer�ehmung _ wi-rd �lso vielmehr die Aus"':'.erl_ung

'. 
d(e 

psychologische Seile, die �:rage der Gl?ubwuIrd1gke1! �,n 
den Vordergwnd stellen, wahrend ,es be1• _der durc� d11e 
Genda,rmerie getäti,gle darauf ankommt, der in allen _Einzel
heiten noch ungeklä,r!en Sache Inhalt, Form und Gestalt 
zu verleihen. 

Das Zi,ef jeder Vernehmung ist di•e. Erforschung der 
Wahrheit. Dieser Grundsatz kann nicht grof; genug 
geschri,eben werden und man kann il,n für sich seföst nicht 

oft genug wiederholen, denn aus ihm erwachsen für 
unse,re gesamte Tätigkei,t weift.ragende �?lg1:;rungen. 

Zunächst folgt da-raus der selbstverstandl1ch_e Grundsatz 
einer unbediingten Objektivität. Man stöf;t ins Unbekannte, 
wenn man an die Aufklärnng einer Strafsache herangeht. 
Zunächst hat man nichts oder nU\r weni:g in der Hand. Nach 
und nach kommen neue Ta.tsachen hinzu, und sobald sich 
ein gewisses Gerüst herauskristallisi,ert, beginnen wir, uns 

����\t\�
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eine Annahme da-rüber. zu biil.den, wer als 1äter in Frage 
kommt, auf welche Weise und aus welchem Grund er diie 
Tat ausgeführt ha.t. Zwangsl�ufig folgt hi,eraus irgendwann 
der ,Ge<;lanke, dafy wahrsche1nltch der X. der Täter sei und unser Bestreben geht ·nun da'hin,, di,e noch fehl�nden Glieder i,n der Beweiskette zu ergänzen. In vielen Fällen wird si!Ch so nach und nach die anfängliche Vermutung zur Gewi�ei,t verdichten, und in di:esem Augenblii1ck beginnt die Gefahr, <.fafy sich diese Gewifyhe'it an die· Stelle des Tatsachenmaterials schi,ebt, dafy für die weiteren Ermittlungen . und Ko�binatio.nen diE:ses i1!')nere .Gefühl ·mafy4 
ge�en� wird und, mcht, wie es e1gentJ.1d1 sein sollte, derobiekt1v,e Sachverhalt. 

�i� ei;nfache Überlegung zeigt 'hier den richtigen Weg.Wir sind als Gendarmen äazu da, um nach besten Kräftenur:,sere Pflic�t . zu tu:n. Am . Ausgang eir:ies Verfahrens sindwir .aber v9ll1,g uninter•ess1ert .. Es verpflichtet uns nkhts ·gew1ssermafyen fremde Sorgen als eigene zu betrachten undzu tragen. Der kl.are Blick- da,rf .ni·emals verlorengehen·
� dafy m.an 'letz!en Endes unb�wufyt der SaJChe schadet'.S1�h auf eune Ansicht festzul,ege.n 1st unklug, während es ein m1f3yerstandener_ Ehrgeiz "."äre, an· einer Anschauung fest-'zuha.Jt.en, nur .nicht . um e1�en ,l,rrtum zugeben zu müssen.Neben unserer nicht e1,nfachen diensHichen Täti.gkei1brauchen wir nicht noch unser•e Privatperson in den Vorderwund . stellen . .  Im �ahmE:.n _unse�er . Ermittlungsar.bei,t habenw.1r ,re_m sachlich. die Mog!Khkeit m Erwägung zu ziehen,die sich .aus ,einem gewissen Tatbestande ergibt. Di•es tun wir mit dem Vorbehalt, dafy jede Änderung des festgestellten Sachverha_ltes a�ch eine Änderung unserer Schlufyfolge,rungen nach sich ziehen kann. Diese Einstellung ist,

gerade bei Vernehmungen, �i� allein ·ri.c:htige und zweck
mäfyige. Nur ·ruhi,ges. und , nuc�tern� Abwägen aller Um
stände, ohne jede Le1densch�.ftlichke1t u�d aus einer beton
ten fnneren Distanz heraus, fuhrt .zum Ziel·. 

J.edes Sicherheitsorgan sollte . . die G7wohnheit aufbringen, 
in allen Ermittlungssachen zunac�.st einmal selbst unerbitt
lich an dem Beweisgebäude zu •rütteln. Halten sie das aus, 
so brauchen sie später in der H!3uptverhandlung weder 
.Angriff.e der Verteidig.ung noch Em"."endungeri . des G7-
richtes scheuen. Zu e1.ner sol��en Einstellung gehorl e,n 
gewisses Mafy von Selbstkritik. Man . muf} auch die 
Schwächen der eigenen Sache und 1e� e1,�E:nE;n Vorgehen� 
erkennen. Sie is.t eine Sache des knm11nal11stischen ·Denkens 
und der Logik. 

Es kommt bei unseren V�rne�mungen ni,�ht dar�uf an, 
unter allen Umständen G�tandn1sse . zu ernelen. Ein Ge
ständnis kann nur der wi,rkl1ch Schuld1�e �biegen. N1iemand 
wi·rd abstr,ei.ten, dafy aber oft U.nschuld1ge in e_iinem falsc.hen 
Verdachte kommen, und da� diese so fange d1,e Rolle eines 
Verdächtigen spielen, bis die Angelegenheit geklärt . i,st. 
Natürlich müssen di,ese Personen auch als Beschuldigte 
ver,nommen werden, wobei dann di,e Feststellung der Un
schuld ein ebenso grofyer Erfolg i.st, wie die Führung des 
Schuldbeweises. 

Alles ,das schliefyt aber ni,cht aus, dafy wir um ein Ge
ständnis kämpfen. Wir tun .es a�er nur d�, w,o wir nach
letzter Überzeugung den w 1,r k l 1 ;c ·h e •.n T a t  e � v or u n s 
ha b e n  und nur deshalb, w e 1 1 e I n w a h •r e s  G e  -
s t ä n d n i s d i e  u m f a s s e n d s t e  u n d  e r sch ö p-
f e n d s t e F o r m der E ,r m i t t I u n g de,r W a h r h e i t • 
d a r s t e l l t. � 

Auszugsweise .Obersicht 
über -die. durch die Krimin�lhunde „REX" und „TARZAN" des Landesgendarmeriekommandos für N.-0. bei Fährlenarbeilen erzielten Erfolge 

Korneuburg 

Blumau 

Gast�n 

Hof/Leithagebirge 

Wiesmath 
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Diebstahl bei der Lagerhausgenossen
schaft.· G�stohlenes Gut, Autoreifen, im 
Wert von zir�a 2000 S': Der Kriminal- s b hund „REX" führte auf der zirka .500 m. 

iegmundsher erg

. langen Fä�rte zur Wohnung <;!es F. Sen. , 
der gestand, die Tat verübt zu haben. 
Die Autoreifen wurden sichergestellt. 
Einbruchsdiebstahl bei Julianne Ham
mermüller, Wert des gestohlenen Gu
tes zirka 10.000 S. Der Kriminalhund 
„REX" führte auf :der 1 km langen 
Fährte zu einer Holzhütte, die im PottendorfEigentum des F. N. steht. Die Hütte 
wurde von diesem aufgesperrt und 
in ihrem Innern die gestohlenen Ge-
genstände gefunden. F. N. war ge-
ständig. Wert des zustandegebrachten . 
Gutes 10.000 S. 
Ei·nbruchsd,i,ebstahl . bei F,ranz Schuster, 
gestohlen wurde ein Schwein im Ge
wicht von zirka 100 kg. Der KrJminal
hund „REX" verfolgte die Fährte bis 
zum zirka 2 km entfernten Anwesen Poysdo.rf
des R. M., wo das Schwein zerstückelt 
in einer Kiste aufgefunden wurde. 
Wer:t. des zustandegebrachten Gutes
zirka 1000 S.
Auf Feldern der Gutsverwa,ltung Ros

ner wurden .durch Jäger zwei Wil
derer verfolgt und der eine davon 
angeschossen, doch konnten beide Korneuburg
unerkannt entkommen. Der Kriminal-
hund ;,REX"' wurde auf den gut sicht-
baren Fu�spuren angesetzt und führte 
zum Anwesen des J. P.,. den er ver-
bellte. Bei der Hausdurchsuchung 
wurde ein Jagdgewehr vorgefunden,
an J. P. selbst fand man die Schufy-
verletzung. Mank 
Einbruchsdiebstahl beim Landwirt Jo-
sef Maier, gestohlen wurde ein Ochse 
im Wert von zirka 5000 S. Der Krimi-
nalhund „REX" führte auf der Fährte 
bis zu einer Anhöhe, wo er sie wegen 
zu stark;en Windes verlor. Der Hund 
wurde dann zum Stöbern angesetzt 
und fand den Ochsen tot auf. Die 

Täter wurden nachträglich durch den 

Posten Wiesmath ausgeforscht. 
Einbruchsdiebstahl bei Franz Duschek, 
gestohlen wurde ein Elektromotor im 
Werte von 4000 S. Der Kriminalhund 
„REX" verfolgte die Fährte zirka 1 ½ km 
weit, bis zu einer zu einem Stein
bruch führenden Bezirksstra�e, wo er 
sie verlor. Beim Absuchen des Stein
bruches wurde der gestohlene Elektro
motor gefunden. 
Einbruchsdiebstahl bei Anton Wim
mer, gestohlen wurden 60 Hühner im 
Werte von 1200 S. Der Kriminalhund 
„TARZAN" verfolgte die Fährte zirka 
1½ km bis zur Wohnung des F. M., 
bei dem im Verlaufe der Hausdurch
suchung ein blutbefleckter Sack, an 
dem noch _ Hühnerfedern klebten, ge
funden wurde . . F. M. wurde verhaftet_..\
und gestand, die Tat verübt zu h�ben. \!? 
Boshafte Sachbeschädigung bei Franz 
Graf durch Vernichtung von 1800 Liter 
Wein. Der Kriminalhund TARZAN" 
verfolgte die Fährte zirka •:rn m weit 
vom Weinkeller bis zum Anwesen des 
F. Sch. , den er verbellte. F . Sch. 
wurde verhaftet und gestand, die Tat 
aus Rachsucht verübt zu haben. 
Waggoneinbruch •und Diebstahl von 
Gütern am Bahnhof Korneuburg im 
Wert von 12.000 S. Der Kriminalhund 
„TARZAN" verfolgte die Fährte zirka 
250 m weit bis zu einem zerstörten 
Pumpengebäude, wo er zu stöbern 
begann. Unter Sträuchern wurde das 
gestohlene Gut gefunden. 
Einbruchsdiebstahl beim Mühlenbesit-
zer in Mank Nr. 50, gestohlen wurde 
ein Schwein im Werte von 2000 S. 
Der Kriminalhund „TARZAN" verfolgte 
die Fährte zirka 800 m, zum Anwesen 
des F. B. und weiter zur Schlafkammer 
eines dort beschäftigten Landarbeiters, 
den er verbellte. Dieser gestand die 
Tat ein. 

Mühlviertel und die Entstehungs
geschichte von Königswiesen 

V-0n Gend.-Revierinspektor RUDOLF OSTERKORN 
Gendarmeriepostenkommando Kö.nigswiesen, 0.-ö. 

Wo im nördlichen Teil des Landes Oberösterreich die 
Waldwasser rauschen,· wo in den sti·llen Tälern die hellen 
Klänge der Hammerschmiedhämmer widerhallen, dort liegt 
die bergige Landschaft des Mühlviertels. Die Urkunden be
zeugen, da� in der Geschi-chte dieses herrlichen Landes
Köni·gswiesen, . wo ich· als Gendarm tätig bin, eine beacht
li<che Rolle spi-elte. 

Der -Sage nach soll si,ch im Jahre 810 eine Königs
tochter, der.en Geschlecht nicht bekannt ist, um der V,er
eheli·chung mit ,einem ihr ,unangenehmen Prinzen zu ent
gehen, nach Königswiesen g·eflüchtet haben. Be.i ihrer. Wan
derung passi,erte si,e den gro�eh Wald, der s1,ch, w1� 9€: 
schi,chtlich nachgewiesen ist, von Wartberg ob der Ais bis 
Probstei• Zwettl in Niederöster.reich erstreckte. 

Die erwähnte Königstochter suchte bei den Bewohnern 

dieser spärlich besiedelten Gegend Zuflucht und unter
richtete diese in der katholischen Religion. Auf der Flucht 
soll die Königstochter den Schleier verloren_ haben_, we!cher 
aut ei•ner Wi•ese, unweit dem Hüg.el, wo Jetzt die KPrche 
sieht, auf weii�en Blumen gefunden wurde. . 

Die Königstochter hatte sich .nun entschlossen, hier

-
niederzulassen, ,e•in Häuschen und eine Kapelle 

.
zu erbauen.· 

Die Kapelle erhiielt zu Ehren der Mutter Gottes den Namen 
Maria Schleier und wurde von .einem ihr nachfolgendE:n 
�önch vergrö�ert. Später wurde a�s die�e.r Kapel(e· die 
Jetzi,ge K'irche ,erbaut. Wenn man die Marienstat�e ."n der 
Kirche von Königswiesen betrachtet, so hat Mana in der 
rechten Hand, au�e.r ·dem Zepter auch �e.n vom Haupte 
herabhängenden, zusammengelegten Sc'hle11er. 
· Diie Pfar,re· Königswies·en besteht, urkundl_ich nach.ge
wiiesen, seit dem Jahre 1147. Sie wurde durch die Au�usliner
Mönche des Stiftes Waldhaus�n gegründet. .. 

Im Jahre 1045 wurde di,e Kapelle zur Kiirche e!we1tert .
Der Erbauer war Otto Gr3f vo_n Machland, der i'IT! �:a�m·• 
gartenberg im Mühlviertel begraben ist. B.is 1277. wa: �qn1gs
wiesen e•in Dorf und die Besitzer die Herren von -Capell�. 
Daher heute noc'h di,e Namen Kapeller und Kap'ellmuhle in 

Kastendorf, Gemeinde Königswiesen. Unte( Ulrich IV. von
Capelln, welcher sich .un�er König Rudolf 1. . von Habsburg 
im Kri,ege gegen den Böhmenkönig Ottoka:. 1_n d�r Schi.acht 
auf dem Marchfelde ausz,eichnete, wurde Komgsw1esen uber 
dessen Bitte vom Kai1Ser Rudolf ,1. im Jahre 1278 zum 
Markte erhoben und dem Markte die gleich.en Rechte w:e 
der Stadt Enns verliehen. Er soll auch dem Markte �ls 
Wappen einen goldenen Köni•g auf goldenem Throne 1m 
grünen Felde verli,ehen haben. 

1456 gehörte Königsw'iesE:n Ruf?recht IV: von Wallsee, 

. unter diesem wwrde das jetzige Krrche.nsch.1ff erbaut. .. Das
• Gewölbe der Kirche ist spätgotiscb und 1st ern Netzgewolbe
, ' von seltener Schönheit. . 

Königswiesen ,gehörte zur He.rrschaft Ru�.enste1�. Rutten
stein , eine· der mächtigsten Bur�en O�e.rosterre1chs, a_uf 
einem hohen Fels 'i.n der 0.rt?c'haft N1�de.rhofstet!en, 1� 
Mühlvi,erte1" geleger.i, bi,etet einen. w�iten Ober_?Hc�, und die 
Burg, die seit 1732 Ruine ist, mit ?en macht1g�n Um
fassungsmauern, ei,nen imposanten Anblick. Ruttenstem ,wur�e 
einst mehrmals belagert, unter anderen a_uch �urch d1,e 
ßi,schöfe von Passau, die aber die Burg nicht einnehmen 

konnten . Di·e Truppen der Bi1Schöfe von Passau la.<.:Jert·e� auf 
der., nördlich der Burg gelegenen Berg, daher fuhrt d,,eser 
Bera heute noch den Namen. Bi1Scihofsberg. 

· · 1594 war Ruttenst,ei1n ein Zufluchtsort für· die .ßewohne'.
der Umgebung vor den Türken . 

An di,ese Zeit erinnern zwei 
Kirchenglocken , die aus Türkenkan�men ge§!•��se,� wurde�-

lm Jahre 1663 drohte neuerlich dem Muhlv11ert-el die 
Türkengefahr. Am 14. Juni 1663 befahlen ?i•7 St�nde, da� 
di,e Mannschaften des Mühlv,iertels nach Kon1gsw1esen sich 
begeben sollen um di•e alten Schanzen auszubessern LJ1nd 
neue zu •erricht�n. 

• 

In dem Gebi,et zwi,schen Waldhausen, Königswiesen 
und Freistadt wurden Schanzen aufgeworfen, daher fülhrt 
heute noch das Bauernhaus in Haid Nr. 15, Gemeinde 
Köni,gswiesen die Bezeichnung „beim Schanzer". .�e_der 
dreil/Jigst•e Mann vom Mühlviertel mu�te damals nach Konigs
wi-eseri. 

1 PüRSCHSCHUH 

aus Gum-mi für 
Fels, Wald und Sumpf, 

bei jedem Wetter 
der beste. Schutz 

Erhältlich in den Größen 39-45 zum Preise von .. 
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Nicht nur. wilde Völkerseharen gefährdeten die Be
wohner des Mühlvrertels und somit auch die Bewohner von 
Königswiesen, auch die Pest, der schwarze Tod, hauste hier 
gra!J�nhaft. In den Jahren 1564 bis 1569 wiIrd die Pest in 
der Gegend von. Köni,gswieser-1 das erstemal erwähnt, da
mals waren aber nur vereinzelte Todesfälle. In den Jahren 
1624 brs 1625 haus.te die Pest wiederum in Köni·gswiesen 
und setzte fast vor jedes Haus eirr Grab. 

Die Toten wurden zuerst ni1cht in· Friedhöfen begraben, 
sondern man begrub sie vor der Haustüre, man hatte di:e 
abergläubische Vorstellung, da� dadurch diIe Pest und der 
Tod vom Hause fernbleiben würden. 

Heute erinnern · an di-ese schreckl-ichen Zeiten der 
Sebasti-anialtar in der Kirche von Königswiesen, die Se
basti-aniikape lle in Ufer, Gemeinde Königswiesen, die Pest
säule· beim Landwi.rt Kroneder, die Pestsäule beim Stier
hoferhäusl, und die Pestsä1:1le am Weg nach Kastendorf, 
Gemeinde_ Königswiesen, von der Bundesstra�e .aus, sowie 

das Feld, das als Pestfri-edhof diente und heute noch das 
FreidJ,offeld hei-�t, bei dieser letztgenannten Pestsäule. 

_Königswiesen besa� ein -eigenes Landgeri1cht und hatte 
eigene Geri,chtsbarkeit mit einem selbständigen Ri,chter. 
Unterwei-�enbach, .die Nachbargemeinde von Königswi,esen, 
unt�rstand dem Gerichte von Ruttenstern. Der Siegelring, 

das Zepter, ein si·lberner Becher, eine Lanze und die Riemen 
mit dem Marktwappen, waren brs 1'940 in Gewahrsam der 
Marktkommune und sind seit 1940 im Landesarchiv in 
Linz a. d. Donau. 

Der Pranger (Schandsäule), der zur öffentli-chen Schau
stellung der Verurteilten diente, ist heule noch erhalten und 
befindet si,ch beim Aufgang zur Kirche. 

Das Amt des Marktrichters war bis zum Jahre 1938 in 
Königswiesen erhalten geblieben. . . 

",_ Wenngleich auch der Marktrichter keine Strafgewalt 
mehr hatte, so hatte er als Marktkommunevorstand die 
Interessen der Marktbewohner zu vertreten. 

Auch die Hexenprozesse reichten in den Landgerichts
sprengel von Königswiesen. Der letzte oberöst�rreichischE:
Hexenproze� spielte sich in den Jahren 1729 bis 17_31 bei 
den Landgerichten Prandegg, Schwertberg, Rultenstein und
Köni·gswi1esen ab. . . .. . . . 

Zur Zeit der Bauernkri•ege wa1r Kon1gsw1esen und die
Umgebung Aufmarschgebiet der aufständi-schen Bauern. 

In den Franzosenkriegen Napoleons wa.r das uniere 
Mühlviertel ebenfalls Kampf- und Durchzugsgebiet. Das 
Franzosenkreuz in Königswiesen erinnert noch an diese Zeil. 

Nach Aufhebung des Klosters Waldh_ausen unter Kaiser 
Josef II. wurde Köni•gswiesen eine Weltpriesterpfarre. 

BEDEUTENDE KRIMI N Al FÄLLE DER WELT 

rDeJ( 1Y-e,1t.� g .iin?Jß.

Fortsetzung von Folge 4/50 
Die Beschreibu�g, die M o  r b e e n erhalten hatte, war 

jedoch nicht die von R o a d, sondern von T u  d o -r der un
zweifelhaft nach Philadelphia gefahren war, um 

1

dort die 

Telegramme an sich und an Liselotte M aye n c e aufzu
geb�n. Er war dann sofort nach New Y.ark zurückgekehrt, 
um· noch vor Eintreffen der Telegramme wieder an Ort und 
Stelle zu sein. Es war daher kein Wunder, da,� er die Tele
graphenbeamtin gebet,en hatte, sich mit der Absendung nicht 
zu beeilen. 

dtt p;old,dch ... 
DER KOCHFERTIGE KAFFEEWURFEL 
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Da M o  r b e e n sicher war, ein weiteres Glied in der 
Kette der Indizienbeweise in der Hand zu haben, kehrte er 
befriedigt nach Hause zurück, um Inspektor D a  v i, s Be
richt zu erstatten. 

„Die Sache geht vorwärts", sagte der Inspektor, ,,sie 

steht sogar sehr gut, wi,r haben drei schwere Indizien gegen 
T u  d o  r, und zwar: 

1. Die Sache mit dem Anzug, 
2. die falschen Telegramme,
3. die Widerrufung der Vermi�tenanzeige.
Di·ese drei- Tatsachen würden schon ausreichen, um ihn 

festnehmen zu können. Wir haben jedoch noch kein Be
weisrr aterial für die beiclen wichtigsten Punkte: das Corpus 
delidi und das Motiv. Es ist jetzt unser:e Sache", bedeutete 
er . M o  -r � e e n, B a 1 ,e s  t o n und Ca •r p e n t e r, ,,das Be
wersmatenal zu vervollständigen." 

Zu M o  r b e e n sagte er: 
. ,,Sie, setzen sich am besten mit T u  d o  r s Arbeitgeber
in ... ·Verbindung und stellen ihn dort unter Bewachung, 
wahrend B a  I e s  t o n urid Ca r p e n t e·-r die Wohnung 
unter Kontrolle nehmen könnten." 

So geschah es. Während der Folgezeit wurde de·r junge 

A�walt laufend beobachl-et. M o  r b e •e n hatte von dem -un-_.. 
m1·ttelbaren Vorgesetz_ten T u  d o -r s das Versprechen be �
kon:imen, so!ort Nachncht zu senden, falls sich T u d o r an
sch1,ckte, seine Stellung zu wechseln und die Stadt zu 
verlassen. 

Da traten wei,tere Ereignisse ein, die die Klärun9 qes 
Falles beschleunigen sollten. 

Weitere Funde. 

. Am Morgen _de� 1. Septembers ,erspähte ein Bootsmann 
·im HudsOlr:i-Flu� 1n der Nä·he der 140. St.ra�e ein · im1/1(.asser tre1b�ndes Pa�et und fischte es heraus. Es enthielt
ein menschliches . Bein, -d�s in ein abgeri5senes Stück
Bettlaken und Ze1tungspap1er eingewickelt und mi,t ei,ner
s_c�nu� z�gebunden w�r. �fort benachrichtigte er die
Polizei,_ die das Paket in die Zentral-1,ei,chenhalle schaffen 
lie�. Einer._ Tag später wurde von ei-nem Arbeiter, der am
Hu�.son bei der Au·sbesserung der 165. Stra-�e arbeitete, ein 
weiteres_ Paket gefun?en. Es war in ähnlicher Weise ver
packt w1_e das vorherige, und ,enthielt einen Arm und eine 
Hand: �.1t abgehackten . Fingerspitzen, anscheinend, um eine 
ldentif1�1eru�g �u verhind�rn. Auch di,eses Paket li,e� man 
schleu�1gst m die Zentralle1che.�halle bringen, itJm zu prüfen,
ob_ Bein und Arm zu den 0benresten der zerstückelten 
Leiche_ gehörten, die beinah� sechs Wochen vorher aus dem 
Hudson-Flu� -herausgehol,t worcfer. wa-r. 

Fortsetzung auf Seite 21 

.,d/.ffg-emei,uu Latbesta,;J : 

Subjekt = B. 
Objekt = A. (tatsächlkhes Objekt); s·taatliche Rechts

pflege (verletztes Rechtsobjekt). 
Äu�ere Tathandlung =, Anzeige bei der Obrigkeit wegen 

eines angedichteten Verbrechens. 
Schuldform = Böser Vorsatz (dolus directus). 

§ 209 StG. 
B. dichtet durch die Anzeige dem .A. das Verbrechen der

schwere� körperl,ichen Beschädigung an, wail er wissentlich 
verschwi egen hat, da� die Handlung aus einer nach § 2 
(,it. g, entschuldbaren gerechten Notwehr heraus entstand 

A 
.,d/.ffg-emebzet LatbestmiJ : 

... Subjekt = A. 
Objekt = das fremde Eigentum, welches durch die An

steckung seines Eigentums der Feuersgefahr ausgesetzt 
wurde. 

Äu�ere Tathandlung: 
Die in böser Absicht unternommene Anst-eckung seines 

Ei:gentums, wodurch auch fremdes Eigentum der Feuers
gefahr ausgesetzt wurde. 

_Schuldform: Böser Vorsatz. 

Beso1t"Jetet Latbesta1tJ: 
§ 169 StG. 

A. i1st des Verbrechens der Brandl•egung schuldig, weil 
er durch di-e in böser Absicht unternommene Ansteckung 

( i)e;c tJ..e.1cJß!ll/J..W1-d»ie. Qän.ze.tc 
Fortsetzung von Seite 2() 

Die Arzte prüften die Gliede,r und kamen zu dem
,Schluf:l, da� das Bein und der Arm nicht zu den dreii 
Leichen, an denen diese Gliedma�e fehlten, pa�ten, sondern 

A 
Teile der Leiche eines jüngeren Mannes waren. Auch bei 

�di-esen Leichenteilen war es aufgefal -len, da� die Glieder
N dunke•I gebräunt waren. Da sich der eine Arzt erinnerte, 

da� di,e Gliedma�en mögl,icherweise zu dem Torso der 
Lei,chenhalle von Annens gehören konnten, rief er Inspektor 
D a  v i-s an. 

Dieser ordnete sofort die Abholung der fraglichen 
Lei,chenteile und ihre Oberführung nach Annens an. Dort 
stellte man fest, da-� si•e zu dem Torso gehörten, von dem 
man annahm, da� er der Tänzer sei·. Bei einer neuerlichen 
Untersuchung fand man oben an der Hüfte zahlreiche 
wi,nzige Narben, die von Injektionen herrührten und er
kennen li,e�en, da� diese periodisch verabreicht wurden. 

M o  r b e e n hatte i.nzwischen erneut Liselotte M a y e n c e 

aufgesucht, wobei er darauf bedacht war, eine Zeit zu 
wähle•n, wo er T u  d o r im Haus nicht antreffen würde. Er 
fragte di,e Tänzerin eingehend· über R o a d  s Aussehen. Sie 
antwortete: 

„Vor zwei Monaten litt e-r unter einer starken Furunkulos,e 
an der li.nken Brustseite. J.ch erinnere mich sehr genau, 
denn unser gemeinsames Auftreten ,litt sehr darunter. Er 
mu�te si,ch wiederholt die Furunkel aufschneiden lassen, 
wovon eine starke Narbe zurückblieb." 

Bemerkenswert war, da� der iorso von Annens eine 
solche Narbe aufwi,es. ,,Phil-ipp war übrigens zuckerkrank", 
fuhr Liselotte fort, ,,er hat jedoch gelernt, sich selbst Insulin-

Rechts-Rätsel. 

und somit die subjektive Rechtswidrigkeit zum Verbrechen 
fehlte. 

Anmerkung. 
Der böse Vorsatz besteht in dem Bewu�tsei.n, da� die bei 

der Obri·gkeit - auch die Gendarmerie ist damiil einge
schlossen - erstattete Anzei.ge, beziehungsweise die ander
weitige Beschuldigung wahrheitswidrig sei, da� also der 
Angeschuldigte die ihm zur Last gel-egte Tat nicht began
gen hat. 

Die ·verleumdung kann auch im Verschweigen bestehen. 
Di,es ist im vor.liegenden Beispi,el der Fall. De·r Täter hail 

den Tatbestand ei,nes V_erbrechens zur Anzeige gebracht und 
dabei nicht erwähnt, da� dem Angezeigten ein Rechtr 
fertigungsgrund (Notwehr) zusteht. 

sei,nes Eigentums auch fremdes Eigentum der Feuersgefahr 
aussetzte und das Nebenhaus ei,ngeäschert wurde. ·

Dr.e Fassung des § 169 StG.: ,, Wer durch di-e, aus was 
immer für ein.er bösen Absicht untern<immene Ansteckung 
seines Eigentums ... " lä�t erkennen, da� der. angestrebte 
�rfol9 unwesentlich · ist und ein etwaiges anderes Delikt -
r,n diesem FaMe der beabsichtigte Versicherungsbetrug -
von der Brandl.egung konsumiert wird. 

Es . findet daher im . konkreten, Fa,U § 167 Anwendung,, wobei nach _Pu.�kl c) al.s erschwerend gewertet wird, da.fy 
das Feuer w1.rkhch ausbrach und erheblichen Schaden ver-
ursachte. 

Der Umstand, da� di,e krank dairniederliege,nde Frau des 
Nacl:1barn in den Flammen den Tod fand, kann nach Punkt a) 
n i c h t als erschwerend gelten, da A. von der Frau des 
Nachbarn kei,ne Kenntnis hatte, daher nicht vorhersehen 
konnte, da� durch den Ausbruch des Feuers ein Mensch 
getctet wi,rd. 

Injektionen zu g·eben und verabfolgte sich sol-che auch 
rege,lmä�i,g." . 

Hi,erbei mu� erwähnt werden, da� auch das im Hudson 
aufgefundene Bei,n Spuren vieler Einstiche aufwi,es. 

Nach a,llem wurde es M o  r b e e n k_lar, da� der Torso 
längst als der Lekhnam R o a Els -identifiziert· worden wäre, 
wenn di-e Tänzerin ihn an Hand der Na1rben erkannt hätte. 
Das gro�-e Ma,I, das der Tänzer auf der rechten Sei,te, dicht 
über der Hüfte, aufweisen sollte, war eine bewu�te Lüge 

T u  d o r s, um di,e Detektive zu überzeugen, da� der Torso 
ni,cht der Leichnam R o a d  s sein könne. 

(Fortsetzung folgt.) 
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VEREINIGTE 

ÖSTERREICHISCHE 

EISEN- UND STAHLWERKE 

LINZ-DONAU 

* 

Generaldirektion Linz, Muldenstraße 5 

Fernruf: 3 91.11 - Ortsruf: 3 91 21 

Geschäftsstelle Wien: Wien I, Rathausplatz 4 

Fernruf: A 22 5 85 

UN I FORM I E.R UN G S-

SC ßllßMJ\CßER 
JOSEF PRSKAWETZ 

SPEZIALI ST IN REITSTIEFELN UND 
ALLEN ARTEN VON S TIEF E LN 
FOR POLIZE I U. GENDARMERIE 

WIEN I,WEIHBURGGASSE 24 

IN WELS 

r.össer 
'l Bier-

speist man vor z ü g I ich 
im Restaurant 

.... 
,2,,. •• •• 

·fi�lURBH�
KAISER-JOSEF-PLATZ 

V otzüg:d.idte J(üdte 

zu mäßig:e1t Pteisen 

22 

Soeb e n  i st e rschi e n e n: 

Manzsche Ausgabe der österreichischen Gesetze 
Große Ausgabe, Band XXXI: 

-Das österreichische

POLIZEIRECHT 
Mit einschlägigen Vorschriften und erläuternden Bemerkungen 

sowie eine1n Sachverzeichnis 
' 

I. Teil

Polizeibehörden 
und Bundessicherheitsorgane 

Ministerialsekretär Obermagistratsrat 

Dr. Willibald Liehr Dr. Albert Markovics 
ßundesministerium für Inneres Bundeskanzleramt 

Der soeben erschienene I. Teil des Polizeirechtes faßt den 
einschlägigen Rechtsstoff nach über zwei Jahrzehnten zum 
ersten Male. wieder in einer Ausgabe zusammen. In dieser 
Zeit hat sich nicht nur eine weitgehende Änderung In 
d_er Organisation des Sicherheitswesens, sondern auch 
erne teilweise Neugestaltung des materiellen Pollzel
rechtes ergeben. Der vorliegende 1. 'l'Pil beh•ndelt die Or
ganisation und den Wirkungskreis der Polizeibehörden 
u_nd der _Bund1;sslcberheltsorgane, enthält aber auch die 
erns_chlilg1gen dienstrechtlichen llestiinmungen (Dienstprag
matik usw.) und das Amtshaftungsgesetz samt Durchführungs
v.erordnung. Die vollständige Sammlung der derzeit in Gel
tung stehenden Vorschriften des Polizeirechtes ist daher ein 

unentbehrlicher Arbeits- und Nachschlagebehelf. 

Zu b e z i e h e n  

. d u r c h  je d e  B u c hha n d l u n g  o d e r  b e im Ve r l a g e  

MAN Z, WIEN I, K O H L MARKT 16 

FELDKIRCH 

Erste Alpenländische 

V�lK�RRAUEREI UHlADMIHfi 
registrierte Genossenschaft 

mit beschränkter Haftung 

Vorzügliche Biere 

S p ezialität: 

Dachsteinperle, naturreine Orangenlimonade 

BEHÖRDL. 
KONZESS. -AUTO

RETTUNG. HILFE, BERGUNG 

I� MAN & [�. 
TEL. U 45 4 30 

IV, PRINZ EUGENSTRASSE 30 

LAUFENDER DIENST 

t 

Neuzeitliche Büromöbel 
aller Art, neu und gebraucht, 

zu konkurrenzlos billigen Preisen im 

WIEN I, ADLER GASSE 

Tel. R 23 3 57 

Spotlk�:. !J�ill�l�l�\s-s1
Te'.•l e lop B 315 25 

Ges amte Sporta usriislung un d Behl eidung 

NIEDERtJSTERREICHISCHE 

LANDWIRTSCHAFTLICHE 

GENOSSENSCHAFTSZENTRALKASSE 

REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT 

MIT BESCHRÄNKTE R HAFTUNG 

WIEN 1, SEILERGASSE 6 
(M A T S C H A K E R H O F) 

00 
0 

RAI F FEISENKAS SEN, LAND

WIR T S  C HAFTL ICH E GENOSSEN

SCHAFTEN UND DEREN VER

BÄNDE S I ND IN IH R VEREINT 

SCHUHFABRIK 

HERl{ULES 

A.PFLA.NER & CO. 

1-

WIEN XIV, 
KUEFSTEIN
GASS E 17/19 

STRAPAZSCHUHE 

ALLEH ART 

Büromöbelhaus Tofz 

PANTHER-TEIGWARE 
E IN QUA LITÄTSBE-GRIFF 

Fabriken: WIEN XIII, HIETZlNGER HA UPTSTR. 62-64 
Telephon A 53 501 

MARIA ENZERSDORF, SCHLOSSGASSE 6 
Mödling 721/8 

� VINZENZ BAUER 
Inhaber: Franz Bauer 

EI SEN-, KOH LEN- UND WAFFE N-HANDLUNG 

GMUNDEN, 0.-Ö. Theatergasse 11, Fer__nruf Nr. 519 

CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBER A.. G. 
WIEN VI, BRUCKENGASSE 1 

Telephon B 27 5 85 
Telegrammadresse: Farb n euber Wien 

liefe r t  s eit 1865 

Cl�emikalien und technische Drogen 
für lndusfrie, Gewerbe und Handel 

Direkte Eitropa- it. Übersee-Importe 

METALLWA RENFABRIK 

Wien VI, Bürgerspilalgasse 8 
TE L E PH O N N R. A 32 2 52, A 35 1 97 

Seil über 50 c/ahre11 

Pokale / P laketten I Sportmedaillen 
für alle Sportzwe igetUn ilonnellek
ten aus Meta l l / Versilberte Metall
waren t Haus- und Küchengeräte 
/ M asse n a rlikel a l le,r Ar! 

Tel.- Adr,-: Knopfschneider Wien 
Bankkonlo: Erste Osterreich Ische 
Sper-Casse, Konto Nr. 817 335 
Poslsch.-Konlo:•W!rn Nr. 115.264 

DIE GUTEN lSeja-fflöbjel 
Tischlerei und Ausstellungen: 

VII, Neuba ugasse 25 (Elsahof) / B 34 4 23 
X, Favorilenslraße 134 (beim Amalienbad) / U 43 3 51 
X, Laaerslraße 21 (beim Amalienbad) / U 47 0 88 

.{gii11sli9e :Zah!u119sbedi,191-1119en 
N ur Oualitätsmöbel 1 
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GRONDUNGSJAHR 1835 

·EISEN , EISENWAREN UND LANDMASCHINENHANDLUNG / EISENWARENGROSSHANDL UNG

W IENE R-NEUS TADT, HAU PTPLATZ 11/12 / R UF 173 

WÄSCHE 

fAllll( JÜA 

%ram1nfs11 
fUNSIH.,SCt1NiiHUNOIUAfllriilNÖllt. 
voa.HXNCI, II LI UCIIIU 110 .. ,o, ••<t 11101 

.t'eMi'reht fllan11 
(;OLO·VNO SILIIIO■iNll,Cl(S,IN',ft, 

1ou1•11•osc„u,u 

f(•if.,.,.e11,i1,n 
,u,1,_.$(H�lllt.lll(�IIIOIN IM Go10.s111u.11101 

Berufskleider 

Wäsche 

aller Art 

J!.ag-o WIEN 

WIEN 1 · REGIERUNGSGASSE 1 

Werkstättenbetrieb: Wien VII, Burggasse 83 

♦ 
♦♦ 
♦♦ 
♦♦ e 

♦♦ 
♦♦ 

sAmum 
die 

altbewährten Zigarettenhülsen' 

und Zig-arettenpapiere 




